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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 15. Juli 1998 (BStBl I S. 630), 
der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 11. Juli 2006 (BStBl I S. 438) geändert worden ist, 
mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 

1. Nach der Regelung zu § 19 werden folgende Regelungen aufgenommen: 
 

„Zu § 20a - Steuern vom Einkommen bei Bauleistungen 
 

1. Liegen die Voraussetzungen des § 20a Abs. 1 Satz 1 vor, beschränkt sich die Zustän-
digkeit nicht auf den Steuerabzug nach §§ 48 ff. EStG und auf Umsätze aus Bauleis-
tungen; sie erfasst die gesamte Besteuerung des Einkommens des Unternehmers (Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer). Das nach § 20a Abs.1 Satz 1 zuständige Finanzamt 
ist auch für die Umsatzsteuer (§ 21 Abs. 1 Satz 2) und die Realsteuern (§ 22 Abs. 1 
Satz 2) zuständig. Siehe auch Rz. 100 des BMF-Schreibens vom 27.12.2002 - IV A 5 - 
S 2272 - 1/02 -, BStBl I S. 1399. 

 
2. Zur Vermeidung eines erschwerten Verwaltungsvollzugs ist im Regelfall eine von der 

zentralen Zuständigkeit nach § 20a Abs. 1 und 2, § 21 Abs. 1 Satz 2 und § 22 Abs. 1 
Satz 2 abweichende Zuständigkeitsvereinbarung nach § 27 mit dem ortsnahen Finanz-
amt herbeizuführen, wenn 



 
Seite 2  - das Unternehmen nur gelegentlich Bauleistungen im Sinne von § 48 Abs. 1 Satz 3 

EStG erbringt,  
- das Unternehmen Bauleistungen im Sinne von § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG erbringt, die 

im Verhältnis zum Gesamtumsatz nur von untergeordneter Bedeutung sind oder 
- eine zentrale Zuständigkeit weder für den Steuerpflichtigen noch für die Finanz-

behörden zweckmäßig ist. 
 

Zu § 21 - Umsatzsteuer: 
 

Die zentrale Zuständigkeit nach § 21 Abs. 1 Satz 2 gilt bereits dann, wenn auch nur ein 
Anknüpfungspunkt der gesetzlichen Kriterien Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung im 
Ausland gegeben ist. § 21 Abs. 1 Satz 2 hat daher Vorrang vor § 21 Abs. 1 Satz 1.  
 
Die zentrale Zuständigkeit nach § 21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. der UStZustV ist insbesondere 
in den Fällen von Bedeutung, in denen ein Unternehmen vom Ausland aus betrieben wird 
und der Unternehmer im Inland nicht einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtig ist. Sie 
ist aber auch zu beachten, wenn der Unternehmer im Inland auch zur Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer zu veranlagen ist. 

 
Ein Auseinanderfallen der örtlichen Zuständigkeiten für die Ertrags- und Umsatzbesteue-
rung kann allerdings zu einem erschwerten Verwaltungsvollzug führen, z.B. bei Kapitalge-
sellschaften mit statutarischem Sitz im Ausland und Geschäftsleitung im Inland. Betroffen 
sind beispielsweise Fälle, in denen ein bisher im Inland ansässiges Unternehmen in eine 
britische „private company limited by shares“ (Limited) umgewandelt wird oder eine 
Limited neu gegründet wird, die lediglich ihren statutarischen Sitz in Großbritannien hat, 
aber allein oder überwiegend im Inland unternehmerisch tätig und unbeschränkt körper-
schaftsteuerpflichtig ist.  

 
In diesen Fällen ist im Regelfall eine Zuständigkeitsvereinbarung nach § 27 herbeizufüh-
ren, nach der das für die Ertragsbesteuerung zuständige ortsnahe Finanzamt auch für die 
Umsatzsteuer zuständig wird (vgl. auch Nr. 3 zu § 27).“ 

 
2. Der Regelung zu § 27 werden folgende Nummern 3 und 4 angefügt: 

 
„3. Eine Zuständigkeitsvereinbarung ist insbesondere in den Fällen herbeizuführen, in 

denen eine zentrale Zuständigkeit nach § 21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. der UStZustV weder 
für den Steuerpflichtigen noch für die Finanzbehörden zweckmäßig ist.  

 



 
Seite 3  Eine Zuständigkeitsvereinbarung, nach der das für die Ertragsbesteuerung zuständige 

Finanzamt auch für die Umsatzsteuer zuständig wird, ist hiernach regelmäßig herbei-
zuführen z.B.  
 
a) bei Steuerpflichtigen, die ihr Unternehmen als Einzelunternehmer ausschließlich 

oder überwiegend im Inland betreiben und sowohl im Inland als auch im Ausland 
einen Wohnsitz haben;  
 

b) bei Kapitalgesellschaften mit statutarischem Sitz im Ausland und Geschäfts-
leitung im Inland, die allein oder überwiegend im Inland unternehmerisch tätig 
sind (vgl. zu § 21).  

 

4. Zur Zuständigkeitsvereinbarung bei Unternehmen, die Bauleistungen im Sinne von 
§ 48 Abs. 1 Satz 3 EStG erbringen siehe Nr. 2 zu § 20a.“ 

 
 

3. In Nummer 1 der Regelung zu § 31b wird die Angabe  
 

„Bundeskriminalamt  
- Referat OA 14 -   
Zentralstelle für Verdachtsanzeigen 
65173 Wiesbaden 

 
Tel.: 0611/55-14545  
Fax: 0611/55-45300  
E Mail: OA14FIU@bka.bund.de“ 

 
durch die Angabe 

 
„Bundeskriminalamt  
- Referat SO 32 -  
65173 Wiesbaden   
 
Tel.: 0611/55-18615  
Fax: 0611/55-45300  
 
E Mail: FIU@bka.bund.de“ 

 
ersetzt. 
 

mailto:OA14FIU@bka.bund.de
mailto:FIU@bka.bund.de


 
Seite 4  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Steuern - Veröffentlichungen zu 
Steuerarten - Abgabenordnung - zum Download bereit.  
 
Das BMF-Schreiben vom 29. Oktober 2001 - IV A 4 - S 0123 - 32/01 - wird aufgehoben. 
 
Im Auftrag 
Kraeusel 
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